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Vorbemerkung  

Das vorliegende Dokument stellt einen ersten Arbeitsentwurf zum Regionalen Raumentwick-

lungsprogramm Vorpommern (RREP VP) dar. Es wurde durch die Gremien des Regionalen 

Planungsverbandes Vorpommern beraten und bildet die Grundlage für eine frühzeitige Un-

terrichtung und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der in ihren Belangen berührten öffent-

lichen Stellen (vgl. § 9 Abs. 1 Raumordnungsgesetz). Die bislang getroffenen Festlegungen er-

heben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem wird davon ausgegangen, dass enthal-

tene Regelungsabsichten im Rahmen der Beteiligungsverfahren erneut zur Diskussion ge-

stellt und angepasst werden.  

Die mit Veröffentlichung dieses Dokumentes eingeleitete erste Stufe des Beteiligungsverfah-

rens soll der Öffentlichkeit und den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen frühzei-

tig Gelegenheit geben, sich zu den Festlegungen und Begründungen zu äußern. Die Stellung-

nahmen werden anschließend einer Abwägung zugeführt. Im Ergebnis wird der Entwurf 

überarbeitet und für ein zweites Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit und den öffentli-

chen Stellen zur Verfügung gestellt (vgl. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz). Verbindlichkeit soll 

das neue RREP VP durch eine entsprechende Rechtsverordnung der Landesregierung spätes-

tens zum Jahresende 2027 erlangen.  
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1.  Einführung  

Die Regionalen Raumentwicklungsprogramme (RREP) sind verbindliche Planungsinstru-

mente, die auf regionaler Ebene die räumliche Entwicklung steuern und koordinieren. In den 

RREP werden dazu Programmsätze geordnet nach Themen formuliert, bei denen zwischen 

Zielen und Grundsätzen zu unterscheiden ist. Sie entfalten eine Bindungswirkung für raum-

bedeutsame Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen sowie von Personen des Privat-

rechts. 

- Die Ziele der Raumordnung  sind räumlich und sachlich bestimmbar sowie letztab-

gewogen und somit von allen Adressaten zu beachten. Sie sind mit einem (Z)  gekenn-

zeichnet. 

- Die Grundsätze der Raumordnung  sind einer Abwägung zugänglich, hierbei jedoch 

mit einem besonderen Gewicht zu berücksichtigen. 

Rechtsverbindlichkeit erlangen auch die zeichnerischen Festlegungen auf der Grundkarte im 

Maßstab 1:100 000, soweit sie Ziele und Grundsätze der Raumordnung enthalten: 

- In den Vorranggebieten  sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzun-

gen vorgesehen. Andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen sind hingegen 

ausgeschlossen, sofern sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen unverein-

bar sind. Die Vorranggebiete besitzen den Rechtscharakter von Zielen der Raumord-

nung. 

- In den Vorbehaltsgebieten  ist bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nut-

zungen ein besonderes Gewicht bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeut-

samen Funktionen oder Nutzungen beizumessen. Die Vorbehaltsgebiete besitzen den 

Rechtscharakter von Grundsätzen der Raumordnung. 

Die textlich dargestellten Programmsätze und räumlich bestimmten Festlegungen auf der 

Karte sollen über einen mittelfristigen Zeitraum die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 

Raumes regeln. Die Begründungen und Erläuterungskarten nehmen nicht unmittelbar an der 

Rechtsverbindlichkeit teil, helfen jedoch, die Intention des Planerstellers bei Aufstellung von 

Zielen und Grundsätzen nachzuvollziehen sowie die Festlegungen richtig auszulegen. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raument-

wicklungsprogramms bilden das:  

- Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Ar-

tikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist 

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern - Landesplanungsgesetz (LPlG) - vom 05. Mai 1998, das zuletzt durch Gesetz vom 

13. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 149) geändert worden ist 

- Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 27. Mai 2016 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Aufstellung der RREP an die Regionalen Pla-

nungsverbände übertragen. Für die Planungsregion Vorpommern, bestehend aus den Land-

kreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen, übernimmt der Regionale Pla-

nungsverband Vorpommern diese Aufgabe.  
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Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) wurde zuletzt im Jahr 

2010 fortgeschrieben. Mit der rechtsverbindlichen Zweiten Änderungen des RREP VP im Jahr 

2023 wurden textliche und kartografische Festlegungen zu Eignungsgebieten für Windener-

gie angepasst. Die übrigen Festlegungen des RREP VP 2010 gelten bis heute fort. Das Erfor-

dernis zur Fortschreibung ergibt sich einerseits aus der Verpflichtung, die Inhalte der Raum-

ordnungspläne alle zehn Jahre zu überprüfen, andererseits aus den Vorgaben des 2023 in 

Kraft getretenen Windenergieflächenbedarfsgesetzes. Demnach ist der Regionale Planungs-

verband in der Pflicht, die Festlegungen aus der Zweiten Änderungen zu den Eignungsgebie-

ten für Windenergie zu prüfen und neue Vorranggebiete für Windenergie bis 2027 rechtsver-

bindlich auszuweisen.  

Seit der Kreisgebietsreform im Jahr 2011 gehören auch die Ämter Jarmen-Tutow und Peene-

tal/Loitz zur Planungsregion Vorpommern. Für beide Ämter galten mit Ausnahme der Fest-

legungen aus der Zweiten Änderungen des RREP VP zum Thema Wind die übrigen Festlegun-

gen aus dem RREP Mecklenburgische Seenplatte 2011 fort. Im Zuge der Gesamtfortschrei-

bungen wird die getrennte Betrachtung aufgehoben.  



RREP Vorpommern   ð   ERSTER ENTWURF 2024 ZUR GESAMTFORTSCHREIBUNG   ð 

    - 5 - 

2.  Leitlinien einer nachhaltigen Regionalentwicklung  

Der Entwicklung der Planungsregion Vorpommern werden folgende Leitlinien zugrunde ge-

legt.  

1. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Teilräumen ist grundsätzli-

ches Anliegen der Regionalplanung. 

2. Die Region Vorpommern wird sich an den Klimawandel anpassen. Sie leistet ihren Bei-

trag, um dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken.  

3. Die natürliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Region werden bewahrt und ent-

wickelt. 

4. Die Erzeugung und Nutzung von Energie insbesondere aus regenerativen Quellen soll 

vorangetrieben werden, damit in Zukunft die Planungsregion davon profitiert . Die 

Energiewende wird versorgungssicher sowie umwelt- und sozialverträglich gestaltet.  

5. Vorpommern verfolgt eine aktive Siedlungsentwicklung. Dabei sind sowohl die länd-

liche als auch die städtische Entwicklung so zu gestalten, dass die Lebensqualität er-

halten und gesteigert wird sowie Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden.  

Die Hansestädte Greifswald und Stralsund entwickeln sich als gemeinsames Oberzent-

rum, für deren Einzugsbereiche jeweils die Einwohnerzahlen der Landkreise Vorpom-

mern-Greifswald und Vorpommern-Rügen zugrunde liegen. Die Grund- und Mittel-

zentren in Vorpommern haben Bestand und werden weiter gestärkt.  

6. Die Rahmenbedingungen werden so gestaltet, dass sich Unternehmen ansiedeln und 

ihre wirtschaftlichen Aktivitäten ausbauen können. Der Ausbau Vorpommerns als 

Hochtechnologieregion wird durch die Verknüpfung von Wirtschafts- und Wissen-

schaftspotenzial forciert.  

Die Landwirtschaft braucht Flächen. Sie ist ein zentrales Element für die Ernährungs-

wirtschaft . Sie muss sich klimafreundlich, kreislauforientiert und strukturell ange-

passt entwickeln.  

7. Die kooperative Entwicklung im südlichen Ostsee-Verflechtungsraum wird mit der 

Entwicklung der grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin unterstützt. Die Zu-

sammenarbeit mit den Metropolen Berlin und Hamburg wird fortgeführt. 

8. Die Region Vorpommern wird als nachhaltige Tourismusregion weiterentwickelt . Da-

bei steht der qualitative Ausbau im Vordergrund. In den ländlichen Räumen des vor-

pommerschen Festlands und in den Städten werden weitere Tourismuspotenziale er-

schlossen. 

9. Die Verkehrsverbindungen in der und in die Region werden zu leistungsfähigen, funk-

tionalen und umweltgerechten Verkehrssystemen ausgebaut und weiterentwickelt . 

Alternative Mobilitätsformen werden unterstützt. 
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10. In der Planungsregion Vorpommern wird flächendeckend eine leistungsfähige Daten-

infrastr uktur geschaffen. In allen Bereichen werden die Möglichkeiten zur Digitalisie-

rung umfassend genutzt. 

11. Die soziale, kulturelle und technische Infrastruktur der Daseinsvorsorge wird gesi-

chert und weiterentwickelt. In der Region wird ein modernes Netz von Bildungsein-

richtungen mit dem Ziel der Sicherung einer qualitativ hochwertigen und wohnortna-

hen Aus- und Weiterbildung bei Wahrung und Ausbau der Bildungsangebote sowie 

der Bildungsstandorte entwickelt . Der Bevölkerung wird ein umfassender Zugang zu 

infrastrukturellen Einrichtungen ermöglicht.  

12. Die vielfältige Kulturlandschaft der Region mit ihren prägenden Merkmalen wird lang-

fristig gesichert und weiterentwickelt . 
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3.  Raumstruktur und räumliche Entwicklung  

 Demographischer  Wandel und Daseinsvorsorge  

(1) Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen sollen die Auswirkungen des demogra-

phischen Wandels angemessen berücksichtigen. Sie sollen so gestaltet werden, dass 

Risiken des demographischen Wandels vermindert und dessen Chancen aufgegriffen 

werden.  

(2) Allen soll in allen Teilräumen eine gleichberechtigte, diskriminierungsfreie Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden . Dazu ist eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung aller mit Einrichtungen und Angeboten der Daseinsvorsorge zu gewährleisten.  

Begründung 

Der demographische Wandel bleibt eine zentrale Herausforderung für die Entwicklung der Planungs-

region Vorpommern. Dabei ist der demographische Wandel in Vorpommern nichts Ungewöhnliches. 

Er ist eingebettet in eine Entwicklung, die sich überall in den neuen Bundesländern und in Deutschland 

insgesamt vollzieht. Die 5. Bevölkerungsprognose Mecklenburg-Vorpommern bis zum Jahr 2040 gibt 

einen Ausblick auf die zukünftige Bevölkerungsentwicklung. Dabei wird für die vorpommerschen 

Landkreise ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert, der für Vorpommern-Rügen bei ca. 6 % und für 

Vorpommern-Greifswald bei ca. 12 % liegen könnte. Der Bevölkerungsrückgang wird wesentlich 

durch einen Überschuss an Sterbefällen bedingt. Dieser wird nur teilweise durch Zuwanderung kom-

pensiert. Sollte sich durch die aktuellen Entwicklungen der Wanderungssaldo positiver gestalten als 

für die Prognose angenommen, könnte dies den Rückgang der Bevölkerungszahl verringern. Die Al-

tersstruktur der Bevölkerung wird sich stark verändern. Einem Rückgang der Bevölkerung im Alter 

zwischen 18 und 65 Jahren steht eine deutliche Zunahme der über 65-Jährigen gegenüber. Daraus 

ergibt sich eine Verringerung des Erwerbsfähigenpotenzials. 

Bevölkerungsrückgang und Überalterung im Zuge des demographischen Wandels werden dazu füh-

ren, dass im Spannungsfeld zwischen Kosten, Auslastung und Erreichbarkeit von Einrichtungen pass-

genaue Lösungen für die einzelnen Teilräume entwickelt werden müssen. Wegen der notwendigen 

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen wird es immer anspruchsvoller, eine 

Grundversorgung mit öffentlichen Leistungen auch in bevölkerungsarmen Ländlichen Räumen und 

Ländlichen Gestaltungsräumen zu gewährleisten. Um die Grundversorgung langfristig zu sichern, sind 

die Leistungen vorrangig in Zentralen Orten zu bündeln. Damit wird auch die Funktionsfähigkeit der 

Zentralen Orte langfristig gesichert. Zur Ergänzung können mobile Angebote und Dienste die Versor-

gung in der Fläche unterstützen. Die Bereitstellung von Mobilitätsangeboten ist wichtig, um eine ge-

sellschaftliche Teilhabe in allen Räumen zu ermöglichen.  

Die konkrete Untersetzung der Entwicklungen in den Bereichen der Daseinsvorsorge erfolgt in den 

jeweiligen Fachkapiteln zu Bildung, sozialer Infrastruktur, technischer Infrastruktur und Verkehr. 
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 Zentrale Orte  

3.2.1  Ober - und Mittelzentren  

(1) Stralsund und Greifswald sind gemeinsam das Oberzentrum der Planungsregion Vor-

pommern. (Z) 

(2) Das Oberzentrum Stralsund ð Greifswald soll als überregional bedeutsamer Wirt-

schafts- und Infrastrukturstandort gestärkt und weiterentwickelt werden. Es versorgt 

die Bevölkerung seines Oberbereiches mit Leistungen des spezialisierten, höheren Be-

darfs. Seine Funktion als Forschungs-, Bildungs- und Kulturstandort soll ausgebaut 

werden. Das Oberzentrum soll Entwicklungsimpulse auf die gesamte Region ausstrah-

len.  

(3) Die Städte Anklam, Bergen auf Rügen, Grimmen, Pasewalk, Ribnitz-Damgarten, 

Ueckermünde und Wolgast sind Mittelzentren. (Z) 

(4) Die Mittelzentren versorgen die Bevölkerung ihres Mittelbereichs mit Gütern und 

Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs. Sie sollen als regional bedeutsame Infra-

strukturstandorte gesiche rt u nd weiterentwickelt werden.  

(5) Die Mittelzentren sollen als regional bedeutsame Wirtschaftsstandorte gestärkt und 

weiterentwickelt werden. In den Mittelzentren sollen vielfältige Bildungs - und Kul-

turangebote gesichert und ausgebaut werden.  

Begründung 

Die Festlegung der Oberzentren erfolgt im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vor-

pommern.  

Den Oberzentren sind Oberbereiche als Verflechtungsbereiche zugeordnet. Der Oberbereich des ge-

meinsamen Oberzentrums Stralsund ɀ Greifswald ist nicht mit den Grenzen der Planungsregion Vor-

pommern identisch. Die Mittelbereiche Ueckermünde und Pasewalk liegen in der Planungsregion, sind 

aber dem Oberbereich Neubrandenburg zugeordnet. Darüber hinaus liegt der Mittelbereich Ribnitz-

Damgarten in der Planungsregion Vorpommern, ist aber dem Oberbereich Rostock zugeordnet.  

Die Festlegung der Mittelzentren erfolgt im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vor-

pommern. Neben den Oberzentren sind die Mittelzentren wichtige Standorte für Wirtschaft, Handel 

und Dienstleistungen. Darüber hinaus haben die Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur und Sozi-

ales eine große Bedeutung. Die Mittelzentren tragen wesentlich zur Stabilisierung der Ländlichen 

Räume und Ländlichen GestaltungsRäume bei. 

Der Regionale Planungsverband Vorpommern setzt sich dafür ein, dass die beiden Nahbereiche Jar-

men und Loitz dem Mittelbereich Greifswald zugeordnet werden. Durch die im Jahr 2011 durchge-

führte Kreisgebietsreform gehören die beiden Amtsbereiche Jarmen-Tutow und Peenetal/Loitz zum 

Landkreis Vorpommern-Greifswald mit der Kreisstadt Greifswald. Seitdem haben sich die Beziehun-

gen der Gemeinden zu Greifswald weiterentwickelt.  
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3.2.2  Grundzentren  

(1) Bad Sülze, Barth, Binz, Ducherow, Eggesin, Ferdinandshof, Franzburg /  Richtenberg, 

Garz/Rügen, Gützkow, Heringsdorf, Jarmen, Löcknitz, Loitz, Lubmin, Marlow, Pen-

kun, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin / Baabe, Strasburg (Uckermark), Tor-

gelow, Tribsees, Zingst und Zinnowitz sind Grundzentren (festgelegt gemäß den Re-

gelungen in Abbildung 1). (Z) 

(2) Für die Grundzentren sind Nahbereiche festgelegt (vgl.  Tabelle 1). Grundzentren ver-

sorgen die Bevölkerung ihres Nahbereiches mit Leistungen des Grundbedarfs. (Z) 

Als Vorrangstandorte für Einrichtungen der Daseinsvorsorge sollen sie langfristig ent-

wickelt und gesichert werden.  

(3) Grundzentren sollen als überörtlich bedeutsame Wirtschafts standorte gestärkt wer-

den. Eine angemessene Erreichbarkeit soll sichergestellt werden.  

Begründung 

Zentrale Orte dienen der Bündelung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen, von Versorgungs-

einrichtungen und Einrichtungen der technischen, sozialen und kulturellen Infrastruktur, von Wohn-

funktionen und Verwaltungseinrichtungen. Gleichzeitig sind sie wichtige wirtschaftliche Zentren. 

Zentrale Orte übernehmen Ordnungs-, Versorgungs- und Entwicklungsfunktionen. Die Ausstattung 

der Zentralen Orte orientiert sich an der Tragfähigkeit des jeweiligen Verflechtungsbereiches. 

Standort der zentralörtlichen Funktionen ist grundsätzlich der Gemeindehauptort. Die Gemeinde-

hauptorte sind in Tabelle 1 benannt. 

Gemäß Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern gelten für die Festlegung von 

Grundzentren folgende Regelungen: 

 

Grundzentren sollen vor allem Versorgungsaufgaben für ihre Verflechtungsbereiche erfüllen. Sie sind 

neben den Mittelzentren die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zentren in den Ländlichen Räu-

men und Ländlichen Gestaltungsräumen. Jedem Grundzentrum wird gemeindeflächenscharf ein Nah-

bereich zugeordnet. 

Das Grundzentrum Penkun besitzt aufgrund der geographischen Randlage eine Sonderstellung im 

Zentrale-Orte-System der Planungsregion Vorpommern. Das Gemeindegebiet grenzt im Osten, Süden 

und Westen an das Land Brandenburg an. Der in Tabelle 1 dargestellte Nahbereich bildet daher nur 

einen Bruchteil des realen Einzugsgebietes ab. So bleiben die angrenzenden brandenburgischen Ge-

meinden Casekow, Brüssow, Tantow, Mescherin und Randowtal mit ihren ca. 6.200 Einwohnern 

(Stand: 31.12.2022) in der statistischen Betrachtung unberücksichtigt. Die tatsächliche Versorgungs-

funktion der Stadt Penkun u.a. im Bereich Medizin (Hausärzte, Physiotherapien, Apotheke, Tierarzt) 

Abbildung 1: Regelungen zur Festlegung von Grundzentren  

ω ein größerer geschlossener Siedlungskern mit umfangreichen Einrichtungen des Grundbedarfs 

ω Bevölkerungsstand ab ca. 2 000 Einwohnern in der Gemeinde 

ω in Stadt ð Umland ð Räumen: 5 000 Einwohner in der Gemeinde 

ω Nahbereich ab ca. 5 000 Einwohnern 
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oder bei den Waren des täglichen Bedarfes erstreckt sich jedoch über die Landesgrenzen Mecklen-

burg-Vorpommerns hinaus. Offensichtlich wird die zentralörtliche Funktion für die gesamte Region 

bei der Ländergrenzen übergreifenden Beschulung in den Bildungseinrichtungen der Stadt, die durch 

den Schullastenausgleich auch auf gesetzlicher Ebene geregelt ist. 

Tabelle 1: Zentrale Orte und ihre Verflechtungsbereiche  

Einwohner: Stand 31.12.2022; Gebietsstand 31.12.2022 (GHO = Gemeindehauptort) 

Ober- 
zentrum  

Mittel - 
zentrum  

Grund- 
zentrum  

EW im  
Mittelbereich  

EW im  
Nahbereich  

Gemeinden des  
Nahbereiches  

EW der  
Gemeinden  

Oberbereich Stralsund  ð Greifswald 366.215  Einwohner  

Stralsund     108.143 83.452 Stralsund (GHO) 59.363 

Altefähr  1.290 

Altenpleen  1.006 

Elmenhorst 717 

Groß Kordshagen 320 

Groß Mohrdorf 755 

Klausdorf 690 

Kramerhof 1.905 

Lüssow 794 

Niepars 2.511 

Pantelitz  919 

Preetz 1.031 

Prohn 2.141 

Steinhagen 2.691 

Sundhagen 5.339 

Wendorf 859 

Zarrendorf  1.121 

    Franzburg / 
Richtenberg 

5.436 Franzburg (GHO) 1.367 

Richtenberg 1.351 

Jakobsdorf 469 

Millienhagen-Oebelitz  327 

Velgast 1.697 

Weitenhagen 225 

    Barth 12.720 Barth (GHO) 8.777 

Divitz-Spoldershagen 468 

Fuhlendorf 820 

Karnin 216 

Kenz-Küstrow 536 

Löbnitz 598 

Lüdershagen 572 

Pruchten 733 

    Zingst 6.535 Zingst (GHO) 3.173 

Born a. Darß 1.130 

Prerow 1.492 

Wieck a. Darß 740 

  Bergen auf 
Rügen 

  63.667 20.066 Bergen a. Rügen (GHO) 13.689 

Buschvitz 236 

Insel Hiddensee 1.010 

Kluis 408 

Neuenkirchen 279 

Parchtitz  748 

Patzig 442 

Ralswiek 255 
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Ober- 
zentrum  

Mittel - 
zentrum  

Grund- 
zentrum  

EW im  
Mittelbereich  

EW im  
Nahbereich  

Gemeinden des  
Nahbereiches  

EW der  
Gemeinden  

Rappin 311 

Schaprode 432 

Sehlen 895 

Trent  656 

Zirkow 705 

    Sassnitz 9.664 Sassnitz (GHO) 9.199 

Lohme 465 

    Binz 5.545 Binz (GHO) 5.545 

    Putbus 4.531 Putbus (GHO) 4.531 

    Sagard 7.527 Sagard (GHO) 2.460 

Altenkirchen  931 

Breege 575 

Dranske 1.155 

Glowe 971 

Lietzow 240 

Putgarten 188 

Wiek 1.007 

    Sellin / 
Baabe 

6.947 Sellin (GHO) 2.710 

Baabe (GHO) 914 

Göhren 1.458 

Lancken-Granitz 491 

Mönchgut 1.374 

    Samtens 5.516 Samtens (GHO) 1.985 

Gingst 1.250 

Dreschvitz 760 

Rambin 949 

Ummanz 572 

    Garz/Rügen 3.871 Garz/Rügen (GHO) 2.264 

Gustow 634 

Poseritz 973 

Greifs-
wald 

    86.196 77.288 Greifswald (GHO) 59.691 

(ohne Nahbe-
reich Jarmen 

und Loitz)  

Behrenhoff 816 

Dargelin 356 

Dersekow 1.149 

Groß Kiesow 1.279 

  Hanshagen 908 

98.869 Hinrichshagen 959 

(mit Nahbe-
reich Jarmen 

und Loitz)  

Karlsburg 1.874 

Kemnitz 1.155 

Levenhagen 414 

Loissin 798 

Mesekenhagen 1.059 

Neu Boltenhagen 567 

Neuenkirchen 2.418 

  Wackerow 1.547 

Weitenhagen 2.048 

Wrangelsburg 250 

    Gützkow 4.965 Gützkow (GHO) 2.974 

Bandelin 539 

Gribow 138 

Züssow 1.314 
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Ober- 
zentrum  

Mittel - 
zentrum  

Grund- 
zentrum  

EW im  
Mittelbereich  

EW im  
Nahbereich  

Gemeinden des  
Nahbereiches  

EW der  
Gemeinden  

    Lubmin 3.943 Lubmin (GHO) 2.176 

Brünzow 673 

Wusterhusen 1.094 

    Jarmen 6.675 Jarmen (GHO) 2.914 

Alt Tellin  404 

Bentzin 869 

Daberkow 335 

Kruckow 644 

Tutow 995 

Völschow 514 

    Loitz 5.998 Loitz (GHO) 4.262 

Görmin 900 

Sassen-Trantow 836 

  Anklam   27.834 24.325 Anklam (GHO) 12.312 

Blesewitz 239 

Boldekow 644 

Buggenhagen 216 

Butzow 430 

Groß Polzin 404 

Iven 175 

Klein Bünzow 679 

Krien 679 

Krusenfelde 152 

Medow 502 

Murchin 785 

Neetzow-Liepen 838 

Neuenkirchen 226 

Postlow 297 

Rankwitz 546 

Rubkow 616 

Sarnow 366 

Schmatzin 295 

Spantekow 1.112 

Stolpe an der Peene 275 

Stolpe auf Usedom 373 

Usedom 1.725 

Ziethen 439 

    Ducherow 3.509 Ducherow (GHO) 2.346 

Bargischow 289 

Bugewitz 235 

Neu Kosenow 469 

Rossin 170 

  Wolgast   45.501 18.030 Wolgast (GHO) 12.055 

Katzow 609 

Kröslin 1.743 

Krummin 228 

Lassan 1.491 

Rubenow 762 

Sauzin 426 

Zemitz 716 

    Heringsdorf 14.820 Heringsdorf (GHO) 8.425 
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Ober- 
zentrum  

Mittel - 
zentrum  

Grund- 
zentrum  

EW im  
Mittelbereich  

EW im  
Nahbereich  

Gemeinden des  
Nahbereiches  

EW der  
Gemeinden  

Benz 1.131 

Dargen 586 

Garz 280 

Kamminke 244 

Korswandt 592 

Loddin 960 

Mellenthin  469 

Pudagla 480 

Ückeritz  1.006 

Zirchow 647 

    Zinnowitz  12.651 Zinnowitz (GHO) 4.194 

Karlshagen 3.218 

Koserow 1.730 

Lütow 442 

Mölschow 812 

Peenemünde 351 

Trassenheide 943 

Zempin 961 

  Grimmen   22.201 18.172 Grimmen (GHO) 9.586 

Glewitz  564 

Gransebieth 549 

Gremersdorf-Buchholz 648 

Papenhagen 538 

Splietsdorf  496 

Süderholz 4.074 

Wendisch Baggendorf 543 

Wittenhagen 1.174 

    Tribsees 4.029 Tribsees (GHO) 2.669 

Deyelsdorf 478 

Drechow 216 

Grammendorf 533 

Hugoldsdorf 133 

Oberbereich Neubrandenburg (Anteil der Planungsregion 65.151 Einwohner)  

Neubrandenburg 

  Pasewalk   31.846 16.585 Pasewalk (GHO) 9.811 

Brietzig  185 

Fahrenwalde 277 

Jatznick 2.208 

Koblentz 222 

Krugsdorf 483 

Nieden 162 

Papendorf 208 

Polzow 261 

Rollwitz  887 

Schönwalde 410 

Viereck 996 

Zerrenthin  475 

    Strasburg 
(Uckermark) 

4.651 Strasburg (Uckermark) 
(GHO) 

4.451 

Groß Luckow 200 

    Löcknitz 7.657 Löcknitz (GHO) 3.342 
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Ober- 
zentrum  

Mittel - 
zentrum  

Grund- 
zentrum  

EW im  
Mittelbereich  

EW im  
Nahbereich  

Gemeinden des  
Nahbereiches  

EW der  
Gemeinden  

Bergholz 315 

Blankensee 552 

Boock 581 

Plöwen 272 

Ramin 704 

Rossow 446 

Rothenklempenow 582 

Grambow 863 

Penkun 2.953 Penkun (GHO) 1.815 

Glasow 148 

Krackow 613 

Nadrensee 377 

  Uecker- 
münde 

  33.305 13.331 Ueckermünde (GHO) 8.598 

Altwarp  440 

Grambin 425 

Leopoldshagen 618 

Liepgarten 801 

Luckow 561 

Lübs 356 

Meiersberg 404 

Mönkebude 755 

Vogelsang-Warsin 373 

    Torgelow 9.768 Torgelow (GHO) 9.307 

Hammer a. d. Uecker  461 

    Eggesin 5.687 Eggesin (GHO) 4.748 

Ahlbeck 605 

Hintersee 334 

    Ferdinands-
hof 

4.519 Ferdinandshof (GHO) 2.732 

Altwigshagen 389 

Heinrichswalde 385 

Rothemühl 289 

Wilhelmsburg 724 

Oberbereich Rostock (Anteil der Planungsregion 33.672 Einwohner ) 

Rostock 

  Ribnitz-
Damgarten 

  33.672 24.758 Ribnitz-Damgarten (GHO) 15.721 

Ahrenshagen-Daskow 2.165 

Ahrenshoop 680 

Dierhagen 1.561 

Saal 1.411 

Schlemmin 301 

Semlow 689 

Trinwillershagen  1.159 

Wustrow 1.071 

    Marlow 4.694 Marlow (GHO) 4.694 

    Bad Sülze 4.220 Bad Sülze (GHO) 1.796 

Dettmannsdorf  1.051 

Eixen 732 

Lindholz 641 
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Abbildung 2: Zentrale Orte  
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 Raumkategorien  

3.3.1  Ländliche Räume  

(1) Die Ländlichen Räume bilden die in Abbildung 3 festgelegten Bereiche Vorpommerns. 

(Z) 

(2) Die Ländlichen Räume sind Wirtschafts-, Sozial-, Kultur - und Naturräume und sollen 

als solche gesichert und weiterentwickelt werden.  

(3) In den Ländlichen Räumen sollen gleichwertige Lebensverhältnisse hergestellt und 

gesichert werden. Dazu ist ein bedarfsgerechter Zugang zu Einrichtungen und Ange-

boten der Daseinsvorsorge erforderlich. In der Regel soll dafür eine Bündelung von 

Einrichtungen der Daseinsvorsorge in Zentralen Orten erfolgen. Die Erreichbarkeit der 

Einrichtungen soll sichergestellt werden.  

(4) Die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländlichen Räumen soll gemäß den jeweiligen 

räumlichen Voraussetzungen und Potenzialen gefördert werden. Charakteristis che 

Wirtschaftszweige wie Land - und Forstwirtschaft, die Ernährungswirtschaft und der 

Tourismus sollen ebenso unterstützt werden wie neue Möglichkeiten, die sich zum 

Beispiel aus der Digitalisierung und der Energiewende ergeben.  
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Abbildung 3: Ländliche Räume  

 
  


















































































































































